
Ordnung der Universität Trier für die
Prüfung im Masterstudiengang English

Literatures and Media 

Vom 21. Oktober 2013

Aufgrund des § 7 Absatz 2 Nr. 2 und des § 86
Absatz 2 Satz1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes
in der Fassung vom 19. November 2010
(GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455),
hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs II
der Universität Trier am 10. Juli 2013 die fol-
gende Ordnung für die Prüfung im Master-
studiengang English Literatures and Media
an der Universität Trier beschlossen. Diese
Ordnung hat der Präsident gemäß § 7 Absatz
3 des Hochschulgesetzes am 10. Oktober
2013 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt ge-
macht.

§ 1 Geltungsbereich, akademischer Grad
(1) Diese Ordnung regelt die Prüfung im

Masterstudiengang English Literatures
and Media  des Fachbereichs II an der
Universität Trier.

(2) Nach erfolgreich absolviertem Studium
und bestandener Prüfung  verleiht der
Fachbereich II den akademischen Grad
eines „Master of Arts“. Dieser Hoch-
schulgrad darf dem Namen der Absol-
ventin oder des Absolventen beigefügt
werden. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen
Über die in § 2 Allgemeine Prüfungsordnung
für den Master geregelten Zugangsvorausset-
zungen müssen Studierende des Masterstu-
dienganges English Literatures and Media
folgende weitere Voraussetzung erfüllen: 
1. Nachweis eines Bachelorabschlusses aus

dem Bereich der Anglistik oder äquiva-
lenter Studienleistungen im Umfang von
mindestens 60 Leistungspunkten. 

2. Darüber hinaus werden solide Kenntnisse
der englischen Literaturwissenschaft für
ein erfolgreiches Studium vorausgesetzt.

§ 3 Gliederung und Profil des Studiums
Der Masterstudiengang English Literatures
and Media wird als 1-Fach-Studiengang
(Kernfach) angeboten.

§ 4 Studienumfang, Module
(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Semes-

terwochenstunden (= SWS) der für den
erfolgreichen Abschluss des Studiums er-
forderlichen Lehrveranstaltungen
(Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen)
beträgt: 24 SWS.
Näheres hierzu ist im Anhang geregelt.

(2) Die den jeweiligen Modulen zugehörigen
Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltun-
gen sind im Modulhandbuch aufgeführt.

§ 5 Prüfungsausschuss
(1) Für die Organisation der Prüfungen und

die durch diese Ordnung festgelegten
Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss
gebildet. Ihm gehören vier Mitglieder aus
der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer sowie je ein Mit-
glied aus der Gruppe der Studierenden,
aus der Gruppe der akademischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und aus der
Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an. Die
Leiterin oder der Leiter des Hochschul-
prüfungsamtes oder des Prüfungsamtes
des Fachbereichs ist beratendes Mitglied.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses,
die oder der Vorsitzende sowie deren
bzw. dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter werden vom zuständigen Fach-
bereichsrat gewählt. Hat der Fachbe-
reichsrat keine Wahl vorgenommen,
wählt der Prüfungsausschuss die oder den
Vorsitzenden sowie deren bzw. dessen
Stellvertreterin oder Stellvertreter. Die
Amtszeit der Mitglieder beträgt drei
Jahre, die des studentischen Mitglieds ein
Jahr. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist
möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig
aus, wird eine Nachfolgerin oder ein
Nachfolger für die restliche Amtszeit ge-
wählt. Die oder der Vorsitzende sowie
deren oder dessen Stellvertreterin oder
Stellvertreter müssen Hochschullehrerin-
nen oder Hochschullehrer sein.

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet mit
einfacher Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder; bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme der oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses führt die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses. Die Durchführung der
Prüfungsverwaltung wird von der oder
von dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses in Zusammenarbeit mit der Lei-
terin oder dem Leiter des zuständigen
Prüfungsamtes geregelt.

(5) Belastende Entscheidungen des Prü-
fungsausschusses sind der oder dem be-
troffenen Studierenden unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.

§ 6 Modulprüfungen
(1) Die Art und Dauer der Modulprüfungen

der einzelnen Module sind im Anhang
geregelt.

(2) Die Art der Bildung der Note für die Mo-
dulprüfungen der einzelnen Module ist
im Anhang geregelt. Der Stellenwert der
Note in der Endnote entspricht dem An-
teil der Leistungspunkte gemäß Modul-
plan an der für den Masterabschluss ins-
gesamt zu erwerbenden Zahl der Leis-
tungspunkte der für die Endnote relevan-
ten Module sowie der Masterarbeit. 

§ 7 Mündliche Prüfungen
(1) Im Masterstudiengang English Literatu-

res and Media  werden mündliche Prü-
fungen als Einzelprüfungen durchgeführt.

(2) Im Masterstudiengang English Literatu-
res and Media  dauern mündliche Prü-
fungen 20 Minuten pro Kandidatin oder
Kandidat.

§ 8 Schriftliche Prüfungen
(1) Im Masterstudiengang English Literatu-

res and Media  beträgt die Bearbeitungs-
zeit von schriftlichen Prüfungen in Form
einer Klausur 60 Minuten.

(2) Im Masterstudiengang English Literatu-
res and Media  steht für die Bearbeitung
von Hausarbeiten der Zeitraum von 3
Wochen zur Verfügung.

§ 9 Masterarbeit
(1) Für eine mindestens mit der Note „aus-

reichend“ (4,0) bewertete Masterarbeit
werden 30 Leistungspunkte zuerkannt.

(2) Die Masterarbeit kann auch außerhalb der
Universität Trier ausgeführt werden,
wenn sie von einer Prüferin oder einem
Prüfer des Fachbereichs II der Universität
Trier betreut werden kann. 

(3) Die Masterarbeit kann in deutscher oder
mit Zustimmung der Betreuerin oder des
Betreuers in englischer Sprache angefer-
tigt werden.

§ 10 Zeugnis
Die Namen der Betreuerinnen oder Betreuer
der Masterarbeit werden im Zeugnis aufge-
führt.

§ 11 In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung im Verkündungsblatt der Uni-
versität Trier – Amtliche Bekanntmachung –
in Kraft.

Trier, den 21. Oktober 2013

Der Dekandes Fachbereichs II
der Universität Trier

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Port 
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Anhang

Masterstudiengang English Literatures and Media 
A. Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen
1. Nachweis fachspezifischer Sprachkenntnisse (§ 2): 

Keine.
2. Nachweis fachspezifischer Vorkenntnisse (§ 2): 

a) Nachweis eines Bachelorabschlusses aus dem Bereich der Anglistik oder äquivalenter Studienleistungen im Umfang von mindestens 60
Leistungspunkten
b) Solide Kenntnisse der englischen Literaturwissenschaft werden für ein erfolgreiches Studium vorausgesetzt

B. Modularisierter Studienverlauf
1. Studienvolumen (in Semesterwochenstunden)

Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in folgendem zeitlichen Gesamtumfang (in SWS) teilzuneh-
men (§ 6 Abs. 1):
Gesamtumfang: 24 SWS, davon
· Pflichtlehrveranstaltungen: 20 SWS
· Wahlpflichtlehrveranstaltungen: 4 SWS

2. Modulplan
Das Studium gliedert sich in die folgenden Module:
2.1 Pflichtmodule

2.2 Wahlpflichtmodule
keine

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch des Fachs Anglistik.

3. Verpflichtende Auslandsaufenthalte: 
Keine.

4. Verpflichtende Praktika: 
Keine.

Modulname Regel-
semester

SWS LP Prüfungs-
voraussetzungen

Modulprüfung (Art und Dauer) 
Ggf. Prüfungsrelevante Studienleistungen 

Modul 1 – Literary History and Major
Fields in English Studies

1 4 15 Keine Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)

Modul 2 – Genres in English Literatures
and Media

1 4 15 Keine Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)

Modul 3 – English Literatures and Media 2 4 15 Keine Portfolio
Modul 4 – Media and Remediation: Film,
Television, Adaption and Intertextuality

2 4 15 Keine Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)

Modul 5 – English Literatures, Language
and Media in Post/Colonial, Diaspora,
Multicultural and Gender Contexts

3 4 15 Keine Hausarbeit (ca. 6.000 Wörter)

Modul 6 – Advanced Methods and 
Current Research in English Literatures,
Linguistics and Media

3 4 15 Keine mündliche Prüfung (20 Minuten)

Modul 7 – Masterarbeit 4 – 30 Keine Masterarbeit


